
Titel II.

VPau-Polizei.

1. Polizei-Verordnung und BauOrdnung für die
Bürgermeisterei Malstatt.

Auf Grund der 88 5 und6des Gesetzes über die Polizei—
Verwaltung vom 11. März 1850 wird nach gutachtlicher Verneh—
mung der Bürgermeisterei-Versammlung, sowie mit Genehmigung
der Königl. Regierung zu Trier vom 15. Mai c. J. 2265 8. III.
von dem 'unterzeichneten Bürgermeister nachstehende Polizei-Verord—
nung und Bau-Ordnung für die Bürgermeisterei Malstatt erlassen.

8S L.
Bau-Erlaubniß im Allgemeinen.

Wer einen Neubau aufführen oder eine neue Feuerungsanlage
errichten oder eine bereits bestehende an einen andern Ort verlegen
oder an straßenwärts gelegenen Gebäuden eine Veränderung der
Facade, der äußeren Thüren, Fenster, Treppen oder der Trottoirs
vornehmen will, desgleichen wer straßenwärts an einem Grundstücke
oder Hofraum eine Einfriedigung anbringen will, hat hierzu zuvor
die Erlaubniß der Polizei-Behörde schriftlich nachzusuchen. Wer an
einer bestehenden baulichen Anlage eine Reparatur vornehmen will,
ist verpflichtet Z Tage vor Beginn der Arbeit der Polizei-Behörde
Anzeige zu machen.

Dem Bürgermeister steht Einsprache zu.

82.
Baugesuch.

Das Baugesuch muß enthalten:
a) eine genaué und vollständige Angabe der beabsichtigten

Bau-Ausführung;
d) die Bezeichnung des Bauwerkmeisters oder Unternehmers,

welcher mit der Ausführung beauftraat ist.


